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Beschlussvorschlag 
 
Der Hauptausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 

1. Die Planung für die Umgestaltung der Bader-, Wall- und Domstraße wird nach Erhalt 
des Fördermittelbescheides fortgesetzt und die Bauleistungen werden im Rahmen 
genehmigter Haushaltsmittel entsprechend den vergaberechtlichen Vorschriften 
ausgeschrieben und vergeben. 

 

2. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
 

Sachdarstellung 
 
Die Beschlussvorlage soll als Grundsatzbeschluss gefasst werden, damit das Bauvorhaben 
Umgestaltung der Bader-, Wall- und Domstraße weiter realisiert werden kann. Aufgrund der 
Bedeutung und des Umfanges der Baumaßnahme wird diese nicht dem Bereich der 
laufenden Verwaltung zugeordnet. Für die anschließende Entscheidung über die 
Zuschlagserteilung nach durchgeführtem Vergabeverfahren wird dann keine Beteiligung der 
politischen Gremien mehr notwendig sein, soweit sich die Ausschreibungsergebnisse im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bewegen. 
Diese Umgestaltungsmaßnahme umfasst die Baderstraße komplett, die Domstraße im 
Bereich zwischen Baderstraße und Fleischerstraße sowie die Wallstraße zwischen 
Baderstraße und Fleischerstraße. Die Ausbaulänge beträgt zusammen ca. 335 m. Die 
Straßenzüge gehören alle zum Sanierungsgebiet „Innenstadt/Fleischervorstadt“. 
Die Fahrbahn und die Nebenanlagen weisen altersbedingt starke Schädigungen auf. Die 
Materialien wechseln häufig und sind oft nicht eben. Die Oberflächenentwässerung ist 
mangelhaft bis nicht vorhanden. 
Im Zuge des baulichen Umbaues sollen in Teilabschnitten Ver- und Entsorgungsleitungen 
mitverlegt werden. Diese Maßnahmen liegen im Verantwortungsbereich des 



Abwasserwerkes Greifswald (Regenwasser) sowie der Stadtwerke Greifswald (Trinkwasser, 
Energieversorgung) und werden bei den straßenbaulichen Planungen berücksichtigt. Der 
Ausbau ist als Gemeinschaftsmaßnahme geplant. 
 
Der Umbau der Bader-, Wall- und Domstraße soll im Wesentlichen bestandsorientiert 
erfolgen. Ziel der Baumaßnahme ist die Aufwertung des Gebietes sowie die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Fuß-, Rad- und Kfz-Verkehr. Dabei findet eine bedarfsgerechte und 
verkehrssichere Ausgestaltung der Nebenanlagen für den unmotorisierten Verkehr (Fuß- und 
Radverkehr) Berücksichtigung. 
 
Nach der aktuellen Stadtplanung soll sich die Gestaltung der Baderstraße sowie des 
Teilstücks der Domstraße am Ausbau der Martin-Luther-Straße orientieren. Die Wallstraße 
ist im Ausbaubereich sehr schmal, so dass hier eine Anordnung von nutzbaren Gehwegen 
nicht möglich ist. Dieser Bereich soll nach dem Vorbild der Hirtenstraße als 
Mischverkehrsfläche gestaltet werden. 
Alle derzeit bestehenden Fahrbeziehungen sowie die Fahrradstraße im Bereich der 
nördlichen Baderstraße bleiben erhalten. Der Bereich der Wallstraße mit der zukünftigen 
Mischverkehrsfläche wird zur verkehrsberuhigten Zone.  
Die bestehenden Anwohnerparkplätze bleiben fast vollständig bestehen. Die Flächen für den 
ruhenden Verkehr müssen nur geringfügig zugunsten eines möglichen Drehleitereinsatzes 
der Feuerwehr bei fehlendem zweiten Rettungsweg reduziert werden. 
Zur Baustrecke gehören diverse Grundstückszufahrten, die an die neuen Gegebenheiten 
angepasst werden. 
Das Oberflächenwasser der Straßenfläche wird über das geplante Längs- und Quergefälle 
zur Entwässerungsrinne mit darin liegenden Abläufen geleitet und über eine vorhandene 
bzw. neu geplante Rohrleitung der Vorflut zugeführt werden. 
Im Zuge der grundhaften Sanierung der Straßen und Nebenanlagen wird die öffentliche 
Straßenbeleuchtung erneuert. Im Rahmen einer lichttechnischen Berechnung werden die 
Standorte und Abstände der neuen Beleuchtung in insektenschonender LED-Technik 
geplant. 
 
Insgesamt wurden drei Planvarianten aufgestellt und bewertet. Die optimale Variante wurde 
den Anwohnenden und Eigentümerinnen und Eigentümern der anliegenden Grundstücke mit 
der Bitte, sich einzubringen, über das Portal „adhoracy+“ nach schriftlicher Einladung 
vorgestellt. Eine zusätzliche Informationsveranstaltung fand am 5. Mai 2026 statt. 
Die Beantragung der Fördermittel erfolgt mit der Entwurfsplanung. 
 
Die ermittelten Baukosten gemäß Kostenschätzung betragen 2,47 Mio Euro ohne Leistungen 
der Stadtwerke (Stand Januar 2026). 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

 Aufwendungen  Erträge  Haushaltsjahr(e) 
 Auszahlungen  Einzahlungen          2026 ff. 

 

Bedarf entspricht der Haushaltsplanung  Ja  Nein 
 

Nr. Teilhaus-
halt 

Produkt/Sachkonto/ 
Untersachkonto 

Kurzbezeichnung des 
Untersachkontos 

Gesamtbedarf in 
EUR 

1 SSV 161 
51103020 / 
52692000 / 

52692.40016 

Investitionsanteil für öff. Nutzbare 
Objekte – Baderstraße / Wallstraße 2.145.000,00 

2 SSV 161 
51103020 / 
52692000 / 

52692.40015 

Investitionsanteil für öff. Nutzbare 
Objekte – Domstraße (zw. 

Rotgerber- und Fleischerstraße) 
1.077.000,00 

 

Ist (nur auszufüllen, wenn Bedarf nicht der Haushaltsplanung entspricht) 
 

Nr. HH-Jahr Bedarf Gesamtermächtigung Mehr-/Minderbedarf 



in EUR in EUR in EUR 

1 2026 ff. 2.145.000,00 

PA 2026:     +   200.000,00 
EMÜ:            +   165,292,00 
PA 2027:     +1.645.000,00 
GE:                 2.010.292,00 

- 134.708,00 

2 2026 ff. 1.077.000,00 

PA 2026:    +   250.000,00 
EMÜ:          +   100.000,00 
PA 2027:    +1.700.000,00 
GE:                2.050.000,00 

+ 973.000,00 

 

Deckungsvorschlag (nur bei Mehrbedarf auszufüllen) 
 

Nr. HH-Jahr THH Produkt/Sachkonto/ 
Untersachkonto 

Kurzbezeichnung 
des Untersachkontos 

Deckungsmittel in 
EUR 

1 2027 SSV 
161 

Aufnahme in die 
Haushaltsplanung 

2027/2028 
 + 134.708,00 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen in Folgejahren  Ja  Nein 
 

Nr
. HH-Jahr Erwarteter Bedarf für Bedarf in EUR 

    
 
 
 
 

Prüfauftrag an die Verwaltung   Ja  Nein 
 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
X X  

 
Begründung: 
Negativ: 
1. Die Umgestaltung der Bader-, Wall- und Domstraße verbraucht Ressourcen zur 

Materialherstellung, -transport und -einbau. 
 
Positiv: 
1. Durch die Umgestaltung entstehen bessere Verkehrsverhältnisse vor allem für Fuß- und 

Radverkehr (durchgehende Wegebeziehungen in der Domstraße und 
Mischverkehrsfläche mit gleichberechtigtem Verkehrsraum für Fuß-, Rad- und KFZ-
Verkehr in der Wallstraße) 

2. Die neue Beleuchtung erfolgt mit energiesparender LED-Technik. 
 

Anlage/n 
 

1 Präsentation Umgestaltung Bader-, Wall-, Domstraße öffentlich  
 



Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Tiefbau- und Grünflächenamt

Umgestaltung der Bader- / Wall- / Domstraße 



Übersicht – Bestand
Bestandssituation

- die Bader-/Wall- und Domstraße stellen innerörtliche 

     Erschließungsstraßen im zentrumsnahen Stadtgebiet der 

     Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar 

     (nach RASt 06 → Einordnung in Quartier- bzw. 

      Sammelstraße)

- die Straßen sind asphaltiert befestigt / sie werden z.T. 

      von Gehwegen gesäumt (z.T. untermaßig)

- die Straßenzüge befinden sich innerhalb des 

      Sanierungsgebietes „Innenstadt/Fleischervorstadt“ 

- Oberflächenbefestigungen sind stark geschädigt und 

      führen neben Einschränkung der Nutzbarkeit auch zu 

      Verkehrssicherheitsrisiken

- Starke Belegung des Verkehrsraumes mit Ver- und 

     Entsorgungsleitungen (z.T. außer Betrieb) 

     → Neuverlegung bzw. Rückbau im Zuge der Straßenbau-           

          maßnahme vorgesehen



Übersicht – Bestand
Baderstraße Nordabschnitt : 
Fahrradstraße / 

Fahrbahnbreite ca. 6,60 m / 

beidseitig Gehwege ca. 1,70 m

Baderstraße Südabschnitt : 
Tempo-30-Zone / Einbahnstraße / 

Fahrbahnbreite ca. 6,20 m / 

beidseitig Gehwege ca. 2,20 m

Wallstraße : 
Tempo-30-Zone / 

Fahrbahnbreite ca. 3,00 m / 

beidseitig Gehwege ca. < 1,00 mDomstraße : 
Tempo-30-Zone / Fahrbahnbreite ca. 6,20 m / 

beidseitig Gehwege ca. 1,40 m



Begründung des Vorhabens
Notwendigkeit und Ziele der Umgestaltung

- eingeschränkte Verkehrssicherheit für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer

     (Radfahrer / Fußgänger) - steigender Bedarf durch Zentrumsnähe

- keine barrierefreie Gestaltung der Verkehrsanlage - Berücksichtigung der 

Belange  mobilitäts- und seheingeschränkter Verkehrsteilnehmer 

- Unzureichende Aufenthaltsqualität / Einschränkung der Belange des 

Brandschutzes

→ der vorhandene Ausbauzustand ist unzureichend und der Verkehrsbelastung 

nicht gewachsen

→ Vorhandener Fahrbahnoberbau stark geschädigt, nicht ausreichend tragfähig  

→ Fahrbahnquerschnitt (verfügbare Breiten) ist ungeeignet und z.T. untermaßig

Ziel des Umbaus ist es,

- den Straßenzustand dauerhaft und nachhaltig zu verbessern

- die Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrenden und Autofahrenden ausgewogen 

zu berücksichtigen

- Erhöhung der Aufenthalts- und Verkehrsqualität sowie der Verkehrssicherheit

- eine Verbesserung des Wohnumfeldes

- Anpassung an die heutigen und künftigen Nutzungsansprüche für alle 

Verkehrsarten sowie die geltenden Richtlinien und Vorschriften

- notwendige Erneuerungen an Kabeln und Leitungen im Zuge des Straßenbaues 

durchzuführen

Unter diesen Prämissen wurden nachfolgende Gestaltungsideen 

entwickelt 

Umbauziel visualisiert

Umbaubeispiel Bader- und Domstraße (Lutherstraße)

Umbaubeispiel Wallstraße (Hirtenstraße)



Variante 1
Variante 1

- Verkehrsrechtlich 
      Baderstraße Süd, Domstraße und 
      Wallstraße → „Tempo-30-Zone“ 
      Baderstraße Nord → Fahrradstraße

- Fahrbahnbreite Bader-/Domstraße
      4,70 m – 5,50 m
- Fahrbahnbreite Wallstraße 3,50 m

- beidseitige Gehweganlagen (1 – 2 m)
      Unterbrechung Gehweg Süd Dom-
      straße wegen Treppenanlage

- Parkstände Baderstraße Nord = 7 St.
- Parkstände Baderstraße Süd = 6 + 1
      Berücksichtigung der Flächen für 
      die Feuerwehr

- Verkehrsführung wie Bestand



Variante 2
Variante 2

- Verkehrsrechtlich Baderstraße Süd 
und Domstraße  → „Tempo-30-Zone“ 

- Baderstraße Nord → Fahrradstraße
- Baderstraße Süd und Wallstraße  
      → „verkehrsberuhigte Zone“ – 
             (Mischverkehrsfläche)

- Fahrbahnbreite Bader-/Domstraße
      4,75 m – 6,00 m
- Verschwenk in der Domstraße
- Fahrbahnbreite Wallstraße 4,00 m

Baderstraße

- beidseitige Gehweganlagen (1 – 2 m)
Domstraße  

- einseitiger Gehweg (1,25 – 2,50 m)

- Parkstände Baderstraße Nord = 7 St.
- Parkstände Baderstraße Süd = 4 + 1
- Berücksichtigung der Flächen für
      die Feuerwehr

- Verkehrsführung wie Bestand



Variante 3
Variante 3
- Verkehrsrechtlich 
     Baderstraße Süd und Domstraße  
     → „Tempo-30-Zone“ 
     Baderstraße Nord → Fahrradstraße
     Wallstraße → „verkehrsberuhigte Zone“
                                  (Mischverkehrsfläche)

- Fahrbahnbreite Baderstraße Nord
     6,75 m
- Fahrbahnbreite Baderstraße Süd
     5,50 - 6,00 m
- Domstraße 3,45 – 5,50 m (Einengung)
- Fahrbahnbreite Wallstraße 4,00 m

Baderstraße

- beidseitige Gehweganlagen (1 – 2 m)
Domstraße 

- beidseitiger Gehweg (1,25 – 1,50 m)

- Parkstände Baderstraße Nord = 7 St.
- Parkstände Baderstraße Süd = 6 + 1
     Berücksichtigung der Flächen für 
     die Feuerwehr

- Verkehrsführung wie Bestand



Ergebnis Variantenvergleich – Beschreibung  der Vorzugslösung
Im Variantenvergleich erfolgte eine Abwägung der Kriterien Verkehrssicherheit, Verkehrsqualität, 

Umweltverträglichkeit und der Baulastträgerkosten. Nach Gegenüberstellung und Bewertung der Kriterien erfolgte 

die Empfehlung einer Vorzugsvariante.

Vorzugslösung → Variante 3 
                                       mit durchgängig beidseitiger Gehweganlage und Ausweisung/Ausbau der Wallstraße als „verkehrsberuhigte Zone“

Wesentliche Entscheidungsgründe
- für die Variante 3 wurde die beste Verkehrsqualität und größte Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer ermittelt

- die Varianten 1 und 2 führen wegen der Unterbrechung der Gehweganlagen zu erforderlichen Querungen der Fahrbahn mit 

Konfliktpotential

- in Variante 2 wird der Verschwenk der Fahrbahn und der Verzicht auf die nördliche Gehweganlage in der Domstraße deutlich schlechter 

bewertet

- der potentiell möglichen Bebauung der nördlich angrenzenden Fläche (Ausweisung als innerstädtische Baulücke) steht bei Variante 2 die 

direkt angrenzende Fahrbahn entgegen und verringert das Gestaltungspotential deutlich

- mit Variante 3 (und 1) wird die vorhandene Stellplatzanzahl fast erhalten

- Variante 3 weist im nördlichen Abschnitt eine regelkonforme Fahrbahnbreite zur Ausweisung als Fahrradstraße aus

     (Varianten 1 und 2 untermaßig zugunsten der Nebenanlagen (Fußgängerverkehr)



Variante 3 – Vorzugslösung - Baderstraße

Baderstraße Nord     Fahrradstraße Fahrbahn 6,75 m             Gehwege beidseitig 1,00 – 1,50 m (Trennstreifen 50 cm)
Baderstraße Süd       Tempo 30-Zone Fahrbahn 5,50 – 6,00 m  Gehwege beidseitig 1,00 – 1,75 m (Trennstreifen 50 cm)
       Einbahnstraße Lkw gesperrt

Parkflächen Nordabschnitt = 7 Stück (analog Bestand)           Parkflächen Südabschnitt = 6 Stück + 1 Behindertenstellplatz ( analog Bestand)
Berücksichtigung der Flächen und Bewegungsräume für Rettungsdienst (Feuerwehr)



Variante 3 – Vorzugslösung - Domstraße

Domstraße            Tempo 30-Zone Fahrbahn 3,45 – 5,50 m  Gehwege beidseitig 1,25 – 2,00 m (Trennstreifen 50 cm)
           Einengung Fahrbahn zu Gunsten der beidseitigen Gehweganlage
Berücksichtigung der Flächen und Bewegungsräume für Rettungsdienst (Feuerwehr) – Einmündungsradius Baderstraße



Variante 3 – Vorzugslösung - Wallstraße

Wallstraße            „verkehrsberuhigte Zone“ Fahrbahn 4,00 m  Mischverkehrsfläche

             Einbahnstraße Lkw gesperrt (ausser Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge)

Berücksichtigung der Flächen und Bewegungsräume für Rettungsdienst (Feuerwehr)      /     Gewährleistung der Befahrung durch Entsorgungsfahrzeuge



Fragen / Hinweise und Antworten aus der Beteiligung über adhiocracy+
(06. März bis 25. März 2026)

Fragen / Hinweise Antwort des Tiefbau- und Grünflächenamtes

Wird es im Rahmen des Umbaus 

der Domstraße zu einer Voll- oder 

Teilsperrung kommen?

Der Ausbau der Domstraße erfolgt unter Vollsperrung. Ebenso werden auch die Baderstraße sowie die Wallstraße unter 

Vollsperrung ausgebaut. Natürlich werden nicht alle Straßen gleichzeitig gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert. 

Für den Ausbau werden in Abhängigkeit vor allem des Leitungsbaus sinnvolle Unterabschnitte gebildet. Die fußläufige 

Erreichbarkeit der Hauseingänge bleibt während der Bauarbeiten erhalten.

Schutz des Eckhauses Bader-

/Wallstraße vor Beschädigungen 

durch große LKW

Eine generelle bauliche Einengung zu Beginn der südlichen Baderstraße an der Domstraße lässt sich nicht realisieren, 

da die Durchfahrt für die Feuerwehr und die Müllfahrzeuge gewährleistet bleiben muss. Die im Einmündungsbereich 

zur Domstraße beidseitig aufgestellten Verbotsschilder für KFZ größer 3,5 t bleiben auf jeden Fall bestehen. Der 

Beginn des verkehrsberuhigten Bereichs bereits vor Haus Nummer 17 in der Baderstraße, der in der Wallstraße 

fortgesetzt wird, ermöglicht einen Verzicht auf abgesetzte Gehwege. Damit wird z.B. dem Müllfahrzeug ermöglicht, beim 

Abbiegevorgang etwas weiter auszuholen. Zusätzlich bietet sich beim Ausbau eine Änderung der Querneigung weg vom 

Eckgebäude an. Damit würde ein Lastwagen durch Schrägstellung oben nicht mehr an die Dachrinne anstoßen. Die 

Beibehaltung eines Pollers oder einer Bake an der Hausecke wird geprüft.

Werden die Kosten der geplanten 

Ausbau-/Umbauarbeiten auf die 

Grundstückseigentümer umgelegt?

NEIN! Die Erhebung von Straßenbaubeiträgen ist in MV seit Juni 2019 abgeschafft.

Die Straße liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der UHGW. Die Finanzierung erfolgt über 

Städtebaufördermittel, die sich aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Gemeinde zusammensetzen. Nach 

Abschluss der Sanierung und Aufhebung der Sanierungssatzung werden die Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB 

erhoben. Die Ausgleichsbeträge sind keine Kostenumlage, die Höhe der eingesetzten Mittel spielen hier keine Rolle. Es 

erfolgt eine Wertermittlung, in der der Wert der Grundstücke vor Beginn der Sanierung (Anfangswert) und nach der 

Sanierung (Endwert) festgestellt werden. Hier spielen nicht nur die Straßensanierung, sondern die Erschließung 

insgesamt, die Umfeldgestaltung, Bebauung, Infrastruktur, Gemengelage… eine Rolle. Die Differenz zwischen Anfangs - 

und Endwert ist die sogenannte sanierungsbedingte Werterhöhung, die für jedes einzelne Grundstück konkret ermittelt 

wird.



Begleitende Baumaßnahmen
Im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme werden erforderliche Neuverlegungen von Ver- und Entsorgungsleitungen 

berücksichtigt. Die Leitungsverlegungen sind zum Teil maßgeblich für den zukünftig geplanten Bauablauf.

Eigenbetrieb Abwasserwerk Greifswald
- Herstellung eines Regenwasserkanals für Straßen- und Grundstücksentwässerung in der Baderstraße Süd und der Wallstraße

Stadtwerke Greifswald GmbH
- Herstellung eines Ortsnetzkabels (Elektro) beidseitig in der Baderstraße Süd

- Herstellung eines Ortsnetzkabels (Elektro) beidseitig in der Domstraße

- Herstellung von 2 Kabelverteilerschächten

- Austausch und Erneuerung einer Trinkwasserversorgungsleitung und der betroffenen Hausanschlüsse in der Domstraße

- Rückbau vorhandener, nicht mehr in Betrieb befindlicher Ver- und Entsorgungsleitungen

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

- Herstellung von Leerrohrsystemen für die künftige Erschließung durch den Breitbandausbau (Glasfaseranschluss)



Zeitrahmen und Kosten

Zeitstrahl und derzeitiger Stand

Abhängig von der Mittelbereitstellung und der erforderlichen Genehmigungen 
ist ein Baubeginn in 2028 avisiert. 
Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme beträgt ca. 2,5 bis 3 Jahre.
Die Kosten für den Straßenbau ohne den Anteil des Abwasserwerkes und der 
Stadtwerke belaufen sich nach der Kostenschätzung (Stand Januar 2026) auf
ca. 2,47 Mio € und werden zu einem Teil aus Städtebaufördermitteln finanziert.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Ende der Präsentation – Zeit für Diskussion /Anregungen / Hinweise
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